
Zeitschrift: Zeitlupe : für Menschen mit Lebenserfahrung

Herausgeber: Pro Senectute Schweiz

Band: 65 (1987)

Heft: 5

Rubrik: Rund ums Geld

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 03.04.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


Lri/äy
Frösck-Fu/er

Geld bringt Sorgen
Es ist ein Irrtum zu glauben,
dass uns Geld im Alter von Sor-

gen befreien kann. Ganz itn Ge-
genteil! Geld kann (auch) Pro-
bleme und Sorgen bringen. Das
zeigt der Brief einer Abonnentin.
Sie schreibt:
«Lck bin seit mekr ais zwanzig
,/akre« JFi/we. t/m kein Land
verka//e« zu müssen, kabe ick
acki Jakre iang als .Kranken-
sckwes/er im Fp/7a/ gearbeitet
Die älteren Linder kabe« studiert.
Leskalb kabe ick dem /üngsten
Fr. 70 000.- ga/gesckr/ebe«. M/7
dem Erbe meines Mannes kat er
nun Fr. 20 000.- zugut. Mein
Sok« lebt gratis bei mir. ick mei-
ne, er muss mir mindestens 200
Franken im Monat Lostgeld be-
zaklen. Fr aber /ordert Zins und
Zinseszins samt Frbausgleick.
Ibas soll ick tun? Iber muss wem
zaklen?»

Aus den Unterlagen, welche ich
Ihnen zugestellt habe, sehen Sie,
dass das Kostgeld für berufstäti-
ge Kinder im Elternhaus heute
bei Fr. 580- bis Fr. 900- liegt
(man nimmt auf das Einkommen
der Kinder Rücksicht). Finden
Kinder diesen Haushaltbeitrag
zu hoch, steht es ihnen frei, aus-
zuziehen! Da dürften dann die
Kosten wesentlich höher hegen.
Rechnet man das jährliche
Kostgeld Ihres Sohnes mit
Fr. 7000 - bis Fr. 9000-, hat er

seinen Erbausgleich innert zwei
bis höchstens drei Jahren vorbe-
zogen. Je nachdem, wie lange
schon Ihr Sohn umsonst bei
Ihnen lebt, streichen Sie den
Erbausgleich (Studienkostenaus-
gleich) in Ihrem Testament, und
verlangen Sie dann ein angemes-
senes Kostgeld.

Kauf einer Ferien-
wohnung
Eine Frau berichtet: «/ck b/«
eine allemstekende Frau, siebzig
Lakre all und arbeite nock kalb-
/agswe/se, weil mir die zlrbeii viel
Freude macki. TVun möckie ick
von kompetenter Feite wissen, ob
ick mir eine Ferienwoknung zum
Preise von Fr. 230 000.- leisten
kann, ick besitze eine schulden-

/reie Eigentumswohnung. Mein
Einkommen beträgt Fr. 7440.-
Z77E und Fr. 7693.- Pente. Zeh

besitze ein Parvermögen von
Fr. 72 000.-.
Es ist stets schwierig, in .Schwei-

zer 7/otels kübseke Einer- oder
Zweierzimmer zu bekommen, und
im Speisesaal wird man so guasi
au/s Fckandbänklein dirigiert,
/st es utopisch, eine Ferienwok-
nung zu kaw/è«? 7ck konnte diese

ja auch ab und zu vermieten/»

Sie haben Mut! Mit siebzig Jah-
ren will man sich gewöhnlich
entlasten, nicht neue Lasten auf-
bürden! Stellen Sie sich vor, wie
oft Sie für Fr. 230 000- in die
Ferien gehen können und sind
nicht immer an den gleichen Ort
gebunden! Bedient und betreut
mit zunehmenden Jahren! Nicht
einsam und allein! Die Probleme
mit den Einerzimmern in den
Hotels kenne ich zur Genüge.
Auf das <Schandbänklein>
braucht man sich nicht dirigie-
ren zu lassen. (Gehen Sie mög-
liehst zu zweit in die Ferien, bei
getrennten Zimmern und Ko-
sten.)
Rechnen wir Ihre «Utopie» aus:
Es bleiben Ihnen, wenn Sie aus

Ihrem Vermögen Fr. 30000-
abzweigen, Fr. 200 000- zu ver-
zinsen und zu amortisieren. Das
macht pro Monat mindestens
1000 Franken aus. Ihre eigene
Budgetaufstellung zeigt, dass bei
Fr. 2100.- Ausgaben rund
Fr. 1000- bleiben, aber die
Wohnung muss ja möbliert, un-
terhalten werden. Sie schreiben
Fr. 320 - Verwaltungskosten für
Ihre abbezahlte Eigentumswoh-
nung auf. Es kommen also nebst
Zins und Amortisation etliche
zusätzüche Kosten auf Sie zu.
Mit der Vermietung ist es so eine
Sache. Man findet nicht jederzeit
nette Leute, welche Sorge tragen,
und das Putzen und Instandstel-
len könnte doch für Sie mit zu-
nehmendem Alter beschwerlich
werden. Ihre Notreserve auf dem
Sparheft sollten Sie auf gar kei-
nen Fall niedriger halten. Mein
Rat: Lassen Sie die «Utopie»!

Wie man's macht,
ist's falsch
Frau Z. erhielt laut Ehevertrag
das Einfamilienhaus zugespro-
chen. Sie ist 77 Jahre alt und
konnte die Arbeit im und ums
Haus nicht mehr bewältigen. Sie
hat beide Kinder angefragt, ob
eines das Haus übernehmen
wolle. Weder die Tochter noch
der Sohn hatten Interesse bezie-
hungsweise Geld (Auszahlung an
das andere Geschwister). So ver-
kaufte Frau Z. das Haus an nette
Leute, «t/«ä «//«», schreibt sie,

«p/ag/ m/ck Lock ter, m«<7

</er Fckw/egersok« ragt m/r, /ck
kâï/e äze Lock/er e«/erb/. La» ist
aw/ kerne« Fa// so. Las GeW is/
gut a«ge/eg/, /ck wok«e /« e/«er
M/e/wok«a«g. /ck b/n «/ck/ ge/-
z/g, kabe äe« L/«äer« immer ge-
ko//e« w«ä gab /k«e« awck Ge/ä
be/m Ferkat/äe.s 7/awses.»

Es lebe die Selbständigkeit

Liebe Frau Z., ich kann Ihnen
nur gratulieren, dass Sie so klug
gehandelt haben. Dass Ihre

54



Tochter und der Schwiegersohn
Angst una ihr Erbe haben, da das
Haus als Sicherheit nicht mehr
vorhanden ist, sollte Sie nicht
weiter beunruhigen. Hauptsache,
Sie haben den für Sie richtigen
Entscheid getroffen und können
nun sorgenfreier in Ihrer Miet-
wohnung haushalten. An Ihrer
Stelle würde ich in einer guten
Stunde (ohne Schwiegersohn
mit der Tochter reden. Machen
Sie ihr vielleicht den Vorschlag,
dass Sie einmal vorweg die ganze
Fahrhabe (inkl. Schmuck usw.)
erhalten wird (laut einem Testa-
ment, welches Sie noch aufsetzen
werden) und dass das Vorhände-
ne Barvermögen hälftig geteilt
werden wird. Diese Lösung wür-
de ich als fair empfinden. Was
meinen Sie dazu?
Machen Sie sich nicht zu viele
Gedanken darüber, was die Kin-
der tun und denken. Es ist ihr
Leben - leben Sie das Ihrige

Haushalthilfe ersparen oder ob
Ihre Tochter als Hausfrau, die
ohne Ihre Hilfe auskäme, tätig
ist.
Ist Ihre Tochter berufstätig, sind
sogar die erwähnten Fr. 600.-
Kostgeld zu hoch, denn eine
Hausangestellte, die Sie in die-
sem Fall ersetzen, würde - Kost
und Logis frei - ungefähr 1500
Franken kosten. Und da nun
spielt Ihr Alter eben auch eine
Rolle, kann doch schon kräfte-
mässig eine 60jährige Frau mehr
leisten als eine über 80jährige.
Wieso stellt sich diese Frage
überhaupt für Sie? Statt die Ein-
mischung Ihrer Schwester zu
dulden, sollten Sie mit Ihren
beiden Kindern (Schwiegersohn
und Tochter) reden. Dann
kommt alles ins rechte Lot. Be-
denken Sie, dass mit zunehmen-
dem Alter, bei reduzierter Ar-
beitsleistung in jedem Fall die
Kostgeldfrage neu geregelt wer-
den soll.

Sind Fr. 600.—
Kostgeld zu wenig?
«Tcb wobnc im 77azz,yba// meines
Scbwieger,yob«e.s», schreibt Frau
Y. in A. «Weben Frn/zsiücA: tznzT

TTatzpZmab/zeiZ besorge icb den
ITocbewkebz- per Viawbsanger
(grosses TTazz») und macbe atze/z

die ganze WMscbe, Rüge/n inbe-
gnjffen. Ris je/zZ babe icb meiner
Tbcbier Fr. 600.— im Mona/ be-
zab/Z. iVwn yindei meine Rcbwe-

sier, dies sei vie/ zw wenig. Resten

Dank/ür Tbren Rai.»

Ich kann zum Kostgeld nicht
Stellung nehmen, weil Sie mir
sehr wesentliche Dinge ver-
schweigen. Erstens Ihr Alter,
und zweitens schreiben Sie nicht,
ob Ihre Tochter berufstätig ist.
Da in Ihrem Brief noch ein Büro
erwähnt wird (Putzen), nehme
ich an, dass vielleicht Ihre Toch-
ter die Schreibarbeiten des Ehe-
manns erledigt. Es ist ein Rie-
senunterschied, ob Sie Ihren
Kindern eine ganze oder halbe

Es geht um Steuern
«Mi/ grossem /«ieresse /ose icb'
immer die Zei//wpe, besonders die

Rpa/ie zRzzzzd zzms Ge/d>»,
schreibt Frau X. Sie kann nicht
verstehen, dass in einem Fall,
welcher dem ihrigen gleicht, je-
mand nur Fr. 10 - Steuern mo-
natlich bezahlt, sie aber Fr. 73.-
bezahlen muss.
Liebe Leser, die Steuern sind bei
uns in der Schweiz nicht nur von
Kanton zu Kanton sehr unter-
schiedlich, sondern auch von
Gemeinde zu Gemeinde. Dazu
kommt es sehr auf die persönli-
chen Verhältnisse an, so dass

Vergleiche kaum hergestellt wer-
den können. Als Budgetberaterin
bin ich auf wahrheitsgetreue An-
gaben der Ratsuchenden ange-
wiesen (sonst ist mein Rat nichts
wert!). So übernehme ich die
Zahlen, welche mir angegeben
werden (nicht blindlings!), oft
auch mit entsprechendem Kom-
mentar.

Kein Testament
Frau W. in B. ist die zweite Frau
ihres Gatten. Aus ihrer Ehe ist
eine Tochter vorhanden.
Frau W. schreibt: «-Unsere /edz-

ge, ba/d vzerzzg/äbnge 7bcb/er
verdien/ a/s Lehrerin recb/ gw/.
Mem Mann is/ nieb/ geneig/,
mz'cb Ze.sramenZari.ycb zzz begzzn.yZz-

gen. Fr mein/, im La//e einer
zwez'Zen Weira/ von m/r wäre d/e
7bcbZer benacbZe/b'gZ. Tcb babe
während 25 /abren ausser 7/0«»
gearbez/eZ, war immer .sparsam
and babe gizZ zw a//em geseba«/.
Tcb konn/e meinen FerdiensZ aw/"

mein Sparbe/Z /egen. Mein Mann
baZZe vor einiger ZeiZ einen 7/erz-
in/arkz. Ztzm G/izck baZ er sieb gzzZ

erbo/Z. IFas raZen Sie mir?»

Liebe Frau W., Sie haben einen
sehr grosszügigen Mann, denn er
hat Ihnen gestattet, dass Sie
Ihren ganzen Frauenverdienst
auf Ihr Sparheft anlegen konn-
ten. So besitzen Sie denn auch
eine dreimal höhere Sparsumme
als Ihr Ehemann. Seine Be-
fürchtung um das spätere Erbe
für seine Tochter ist begreiflich,
denn das Haus war bei seiner
zweiten Heirat schon in seinem
Besitz. Da Sie ab 1988 nach dem
neuen Eherecht ohnehin die
Hälfte der Hinterlassenschaft
kriegen werden, sind Sie doch
auch ohne Testament gut dran,
oder nicht? Sollten Sie gar neben
der AHV noch eine Kapitalaus-
Zahlung inklusive Zinsen erhal-
ten, steht es Ihnen frei, sich eine
hübsche, komfortable Klein-
wohnung zu nehmen, sofern
Ihnen die Last des Hauses zu
hoch erscheint.
Was die Geldanlage betrifft, rate
ich Ihnen zum Abwarten. Ge-
genwärtig sind die Zinsen nied-
rig, beziehungsweise das Risiko
bei hochverzinslichen Papieren
so hoch, dass die «Reservation»
auf dem Alterssparheft mir am
geeignetsten erscheint. Bedrän-
gen Sie also Ihren Mann nicht
mit «Testamentmachen», mit
«Begünstigen».
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Die Sorgen der andern
Leute
Anfragen von Drittpersonen be-
antworte ich sehr ungern. So

kann ich denn höchstens auf-
grund der erhaltenen Unterlagen
meine ganz persönliche Meinung
sagen. Fakten: Eine 86jährige,
anscheinend begüterte Dame er-
hält seit kurzem ein «Taggeld»
von monatlich Fr. 300.-. Sie hat
seit mehr als 35 Jahren - aller-
dings mit Unterbrüchen - eine
«treue Seele» bei sich, der sie

nun diesen Betrag schenken
möchte. Die Bekannten der
Dame fragen sich, ob dies richtig
sei, und denken, dass das Fräu-
lein die Güte ihrer Herrin aus-
nütze. Die Frage der Bekannten
lautet: «77at Fräa/em F. etwas
zzzgzzt, ozfer zlst mc/zt das, was sie in
a// den /a/zrezz emp/angezz AaZ, ge-
zzzzg?»

Ich bin keine Hellseherin, kann
also überhaupt nicht abschätzen,
wer was und wieviel zugut hat.

Ich meine aber, wenn man mit
86 Jahren eine langjährige Be-
treuerin und Freundin bei sich
hat - die selbstverständlich auch
ein wenig ihr eigenes Leben
führt - sollte man in jedem Fall
froh und dankbar sein.
Da die alte Dame anscheinend
die Fr. 300- nicht nötig hat,
meine ich, es sei klug und ge-
scheit, der langjährigen Helferin
diese jeden Monat auszuzahlen.
Bitte, rechnen Sie den Stunden-
lohn der Putzfrau als Grundent-
Schädigung, so müssen Sie zuge-
ben, dass von Ausnützen keine
Rede sein kann. Hat da wohl je-
mand Angst, sein Erbe werde
gekürzt? Ich will das nicht hof-
fen. Bitte, meine Damen, neh-
men Sie mir meine Offenheit
nicht übel!

Das Altersbudget
«JFz'r èezze/zezz eine zrzozzzzZ/zc/zc

Rente von Fr. 7706.-. Ferznögen
/zaben wir deines, wo/znen ye<7oc/z

zz'ni/rez im StöcM zznz7 /zzzben gra-
Zw Mz/c/z zzn<7 ßrot. 7)ze Stenern
werr/en vom FrazzengzzZ ßeza/z/Z.

Ritte ste/ien Sie ein ßzzz/get an//»

Liebe Frau U., wenn ich Ihre
Ausgaben zusammenrechne, er-
gibt dies einen Betrag von Fr.
1498.- (ohne Steuern, Kleider,
Ferien, Strom, PTT-Ausgaben).
Es bleiben Ihnen rund Fr. 200-
für die in Klammern genannten
Ausgaben! Wenn Sie für An-
Schaffungen, Strom und PTT-
Ausgaben Fr. 100.- einsetzen,
bleibt bei nur Fr. 60 - Taschen-
geld ein Hunderter für die
«Freudenkasse». Dabei dürfte
das Fahrzeug mehr Geld ver-
schlingen als die von Ihnen ge-
nannten Fr. 200.-. Sparvorschlä-
ge bei den von Ihnen genannten
Zahlen mache ich keine, denn
wer ein Leben lang hart gearbei-
tet hat, sollte sich im Alter etwas
gönnen.

Bis zum nächsten Mal, Ihre
FrtzzTp Frösc/z-Swter,
FwofgaZßmztm«

i|H|jbös
TEE AUS I N D I E N>

IN FRF
NEHMT DEN WEG NACH INDIEN
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